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Dokumente zur Versicherungspolice 14
Nur gültig in Verbindung mit den auf der Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung ausgewiesenen Prämien und Leistungs-
beschreibungen. Die abgeschlossene Versicherung ist auf der Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung dokumentiert!

Die Leistungen im Überblick                                 
Selbstbehalt-Reduzierung CDW
•		Selbstbehalt-Reduzierung	CDW	(Collision	Damage	Waiver)
  Selbstbehalt:	€ 250,- bzw. € 500,- in jedem Schadenfall
  Gilt	nur	bei	Unfall	und	Diebstahl	und	nur	für	gemietete	Wohnmobile,	Camper	
und	Wohnwagen.

  Erstattungssumme:	maximal € 1.500,- des vertraglich geschuldeten und  
belasteten Selbstbehalts

Geltungsbereich: europaweit (inkl. Mittelmeer-Anrainerstaaten und Kanarische Inseln)
Versicherter	Mietpreis: siehe Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung; 
maximal sind € 200,- je Miettag und € 10.000,- je Anmietung möglich
Versicherte	Reisedauer: siehe Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung. 
Die Versicherung gilt für die Dauer der Anmietung; maximal sind 92 Tage möglich.

Wir	sind	für	Sie	da
Fragen zu den Versicherungsleistungen
Unser Service-Team informiert Sie rund um das Thema Reiseschutz 
(Mo - Fr 08.30 - 19.00 Uhr und Sa 09.00 - 14.00 Uhr):

Telefon:	 +49.89.6	24	24-460
Telefax:	 +49.89.6	24	24-244
E-Mail:		 service@allianz-assistance.de
www.allianz-assistance.de

Schadenmeldung nach der Reise
Schnell, bequem und rund um die Uhr melden Sie uns Ihren Schaden unter

www.allianz-assistance.de/schadenmeldung
(alternativ auch per Post an unsere Schadenabteilung).

Bitte	beachten	Sie	folgende	wichtige	Hinweise			
Abschlusshinweise: Der Abschluss der Selbstbehalt-Reduzierung-Versicherung 
CDW (Collision Damage Waiver) sollte bei der Fahrzeug-Anmietung erfolgen, ein 
späterer Abschluss ist bis spätestens einen Tag vor Fahrzeugabholung möglich.  
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der versicherten Reise und 
endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der Beendigung der 
versicherten Reise. Der Versicherungsschutz verlängert sich über das planmäßige 
Reiseende hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die gesamte geplante Reise 
erfasst und sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche die versi-
cherte Person nicht zu vertreten hat.

Versicherungsschutz besteht nur für die namentlich in der Versicherungspolice / 
Reise-	/	Buchungsbestätigung	aufgeführte(n)	versicherte(n)	Person(en).  
Die Höhe der Prämie richtet sich in der Regel nach dem ausgewählten Versiche-
rungsschutz, der Laufzeit des Vertrages und dem Preis der versicherten Reise. 
Prämien für höhere Reisepreise auf Anfrage.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die einmalige oder erste 
Prämie nicht bezahlt ist, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

Die vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen werden von AGA International 
S.A. nach Maßgabe der nachstehenden Versicherungsbedingungen geboten. Münd-
liche Vereinbarungen sind unwirksam. Die Versicherungssteuer ist in den Prämien 
enthalten. Gebühren werden nicht erhoben. Maßgebend für den Versicherungsum-
fang sind die in der Versicherungspolice / Reise- / Buchungsbestätigung dokumen-
tierten Prämien und Leistungsbeschreibungen.
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Dieses Informationsblatt soll Ihnen in knapper Form einen Über-
blick	über	unsere	Versicherungsprodukte	verschaffen.	Beschrie-
ben sind nur die wesentlichen Inhalte. Der Versicherungsschutz 
einschließlich	 Versicherungssummen	 und	 Selbstbehalt-Rege-
lungen ist abschließend dargestellt in den Leistungen im Überblick  
und den AVB.

Selbstbehalt-Reduzierung	CDW	
(Collision	Damage	Waiver)

Erstattet den vertraglich geschuldeten und belasteten Selbstbehalt	
der	Kaskoversicherung	für	gemietete	Wohnmobile,	Camper	und	
Wohnwagen bei Unfall und Diebstahl während der Laufzeit des 
Mietvertrages bis zur maximal vereinbarten Summe.

Kein Versicherungsschutz besteht u. a. für Motorräder sowie für 
Schäden wegen vertragswidrigen Gebrauchs des Mietfahrzeugs. 
Weitere Ausschlüsse in § 4 AVB CDW JAH011.

Wenn Ihr Mietfahrzeugs gestohlen oder beschädigt wird, melden 
Sie dies bitte unverzüglich dem Fahrzeugvermieter sowie der näch-
sten Polizeidienststelle und lassen Sie sich eine Durchschrift des 
Polizeiprotokolls oder zumindest eine Bestätigung über die Anzei-
generstattung geben. Bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
kommt eine Kürzung oder der Verlust der Leistung in Betracht, vgl. 
hierzu § 6 AVB CDW JAH011. 

Beschwerdehinweis:
Unser Ziel ist es, erstklassige Leistungen zu bieten. Ebenso ist es uns 
wichtig, auf Ihre Anliegen einzugehen. Sollten Sie einmal mit un-
seren Produkten oder unserem Service nicht zufrieden sein, teilen 
Sie uns dies bitte direkt mit.

Sie können uns Ihre Beschwerden zu Vertrags- oder Schadenfragen 
auf jedem Kommunikationsweg zukommen lassen. Telefonisch er-
reichen Sie uns unter +49.89.6 24 24-460, schriftlich per E-Mail an 
service@allianz-assistance.de bzw. per Post an AGA International S.A., 
Beschwerdemanagement, Bahnhofstraße 16, D - 85609 Aschheim 
bei München. Nähere Informationen zu unserem Beschwerdepro-
zess finden Sie unter www.allianz-reiseversicherung.de/beschwerde.

Darüber hinaus können Sie sich für Beschwerden aus allen Versiche-
rungssparten an die zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108,
D - 53117 Bonn, wenden (www.bafin.de).

Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit 
internationales Recht nicht entgegensteht. Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag können vom Versicherungsnehmer oder 
der versicherten Person bei dem Gericht des Geschäftssitzes 
oder der Niederlassung des Versicherers erhoben werden. Ist 
der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person eine 
natürliche Person, so können Klagen auch vor dem Gericht erhoben 
werden, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer oder die ver-
sicherte Person zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, 
falls kein Wohnsitz besteht, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Datenschutz:
Entsprechend der Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
informieren wir Sie darüber, dass im Schadenfall Daten zu Ihrer 
Person erhoben bzw. verarbeitet werden, die zur Erfüllung des Ver- 
sicherungsvertrages notwendig sind. Zur Prüfung des Antrages 
oder des Schadens werden ggf. Anfragen an andere Versicherer ge-
richtet und Anfragen anderer Versicherer beantwortet. Außerdem 
werden Daten an den Rückversicherer übermittelt. Die Anschrift der 
jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.
Erhebung,	 Verarbeitung	 und	 Nutzung	 von	 Gesundheitsdaten	
sowie	Weiterleitung	 von	 Daten	 an	 andere	 Stellen:	 Bei Vertrags-
abschluss wurden die für die Durchführung oder Beendigung 
Ihres Versicherungsvertrages notwendigen Einwilligungser-
klärungen abgegeben. Erklärungen und Hinweis zur Datenver- 
arbeitung finden Sie im Anschluss an die Bedingungen.

Widerrufsrecht	 für	 Verträge	 mit	 einer	 Laufzeit	 von	 einem 
Monat	oder	mehr:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider- 
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver- 
sicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung 
mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und 
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Bei Verträ-
gen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312i Abs. 1 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) beginnt die Frist jedoch nicht 
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Abs. 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
AGA International S.A., Bahnhofstraße 16, D - 85609 Aschheim bei 
München, Telefax + 49.89.6 24 24-244, E-Mail: service@allianz-
assistance.de

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-
halten. Dabei handelt es sich um den anteilig nach Tagen berech-
neten Betrag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Wider-
rufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere	Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ihre AGA International S.A., Niederlassung für Deutschland

Produkt- und Verbraucherinformationen        
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Im Folgenden kurz AGA genannt

Allgemeine Bestimmungen
für ELVIA Reiseschutz
AVB AB 14

Die nachstehenden Regelungen unter §§ 1 bis 11 gelten für alle 
ELVIA Reiseschutz-Produkte. Die nachfolgend abgedruckten AVB 
gelten für die jeweilige Versicherung. Versicherungsschutz besteht, 
wenn Sie die betreffende Versicherung vertraglich vereinbart haben.

§	1	 Wer	ist	versichert?
Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen 
oder der im Versicherungsnachweis beschriebene Personenkreis, 
sofern die Versicherungsprämie gezahlt wurde.

§	2	 Für	welche	Reise	gilt	die	Versicherung?
Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils versicherte Reise im ver-
einbarten Geltungsbereich. 

§	3	 Wann	ist	die	Prämie	zu	zahlen?
1.  Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice zu zahlen. 
2.  Ist die Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, 

ist AGA nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

§	4	 Wann	beginnt	und	wann	endet	die	Versicherung?
1.  In der Reiserücktritt-Versicherung beginnt der Versicherungs-

schutz mit dem Abschluss des Versicherungsvertrags für die 
gebuchte Reise und endet mit dem Reiseantritt. 

  Nach Reisebuchung ist der Abschluss des Versicherungs- 
vertrages bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Ab dem 29. Tag 
vor Reiseantritt muss der Abschluss des Versicherungsvertrages 
binnen drei Werktagen nach Reisebuchung erfolgen.

2.  In den übrigen Versicherungssparten
a)  beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antritt der ver-

sicherten Reise und
b)  endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit 

der Beendigung der versicherten Reise;
c)  verlängert sich der Versicherungsschutz über das planmäßige 

Reiseende hinaus, wenn die vereinbarte Versicherung die 
gesamte geplante Reise erfasst und sich die Beendigung der 
Reise aus Gründen verzögert, welche die versicherte Person 
nicht zu vertreten hat.

§	5	 In	welchen	Fällen	besteht	kein	Versicherungsschutz?
1.  Nicht versichert sind

a)  Schäden durch Streik, Kernenergie, Beschlagnahme und 
sonstige Eingriffe von hoher Hand sowie Schäden in Gebie-
ten, für welche zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewar-
nung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutsch-
land bestand; befindet sich eine versicherte Person zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe einer Reisewarnung vor Ort, 
endet der Versicherungsschutz 14 Tage nach Bekanntgabe 
der Reisewarnung; der Versicherungsschutz dauert trotz der 
Reisewarnung fort, wenn sich die Beendigung der Reise aus 
Gründen verzögert, welche die versicherte Person nicht zu 
vertreten hat;

b)  Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereig-
nisse. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Scha-
den sich in den ersten 14 Tagen nach Beginn der Ereignisse 
ereignet; der Versicherungsschutz dauert jedoch fort, wenn 
sich die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche 
die versicherte Person nicht zu vertreten hat. Versicherungs-
schutz besteht jedoch in jedem Fall dann nicht, wenn sich die 
versicherte Person in einem Staat aufhält, auf dessen Gebiet 
bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht oder der Ausbruch 
vorhersehbar war. Schäden durch die aktive Teilnahme an 
Krieg, an Bürgerkrieg oder an kriegsähnlichen Ereignissen 
sind nicht versichert.

c)  Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbeiführt;
d)  Expeditionen, sofern nicht anders vereinbart;
e)  mittelbar oder unmittelbar verursachte Schäden durch die 

Nutzung von ABC-Waffen oder ABC-Materialien.
2.  Hat die versicherte Person keinen Wohnsitz in der EU oder im 

EWR, besteht Versicherungsschutz nur für Reisen innerhalb 
Europas und der Mittelmeer-Anrainerstaaten.

3.  Wenn Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland, die auf die Vertragsparteien direkt anwendbar 
sind, dem Versicherungsschutz entgegenstehen, besteht kein 
Versicherungsschutz. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- 
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinig-
ten Staaten von Amerika erlassen werden, soweit diesen nicht 
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
Die übrigen Vertragsbestimmungen bleiben unberührt.

§	6	 	Was	muss	die	versicherte	Person	im	Schadenfall	unbedingt	
unternehmen	(Obliegenheiten)?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.  den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu 

vermeiden;

2.  den Schaden unverzüglich AGA anzuzeigen;
3.  das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen, AGA 

jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und es 
AGA zu gestatten, Ursache und Höhe des geltend gemachten 
Anspruchs in zumutbarer Weise zu prüfen. Zum Nachweis hat 
die versicherte Person Original-Rechnungen und -Belege einzu- 
reichen und gegebenenfalls die Ärzte – einschließlich der Ärzte 
der Assistance – von der Schweigepflicht zu entbinden, soweit 
die Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungspflicht 
oder des Leistungsumfangs erforderlich ist. Kann AGA die Höhe 
und den Umfang der Leistungspflicht nicht feststellen, weil die 
versicherte Person die Entbindung von der Schweigepflicht nicht 
erteilt und AGA auch nicht auf andere Weise eine Leistungs- 
prüfung ermöglicht, so wird die Versicherungsleistung nicht fällig.

§	7	 Wann	zahlt	AGA	die	Entschädigung?
Hat AGA die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach 
festgestellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen 
ausgezahlt. Die Erstattung erfolgt ausschließlich per Überweisung 
auf das Konto eines Kreditinstituts.

§	8	 	Was	gilt,	wenn	die	versicherte	Person	Ersatzansprüche	
gegen	Dritte	hat?

1.  Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetz-
lichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf AGA 
über, soweit der versicherten Person daraus kein Nachteil entsteht.

2.  Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den 
Rechtsübergang auf Wunsch von AGA schriftlich zu bestätigen. 

3.  Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen 
sowie der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht 
von AGA vor. AGA tritt in Vorleistung, sofern sie unter Vorlage 
von Original-Belegen zunächst in Anspruch genommen wird.

§	9	 	Wann	verliert	die	versicherte	Person	den	Anspruch	auf	
Versicherungsleistung	durch	Obliegenheitsverletzung	und	
Verjährung?

1.  Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist AGA von der 
Verpflichtung zur Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verlet-
zung ist AGA berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen.

2.  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicher-
te Person zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist AGA zur Lei-
stung verpflichtet, soweit die versicherte Person nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht von AGA 
ursächlich ist.

3.  Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren, 
gerechnet ab Ende des Jahres, in welchem der Anspruch ent-
standen ist und die versicherte Person von den Umständen zur 
Geltendmachung des Anspruchs Kenntnis erlangt hat oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen.

§	10	 Welche	Form	gilt	für	die	Abgabe	von	Willenserklärungen?
1.  Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und 

des Versicherers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail).
2.  Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme nicht bevoll-

mächtigt.

§	11	 	Welches	Gericht	in	Deutschland	ist	für	die	Geltend-
machung	der	Ansprüche	aus	dem	Versicherungsvertrag	
zuständig?	Welches	Recht	findet	Anwendung?

1.  Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person München 
oder der Ort in Deutschland, an welchem die versicherte Person 
zur Zeit der Klageerhebung ihren ständigen Wohnsitz oder ihren 
ständigen Aufenthalt hat.

2.  Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht ent-
gegensteht.

Selbstbehalt-Reduzierung	CDW	
(Collision	Damage	Waiver)
AVB	CDW	14	JAH011

§	1	 	Was	ist	versichert?
AGA erstattet den vertraglich geschuldeten und belasteten Selbst-
behalt bis zur maximal vereinbarten Summe (siehe Überblick), 
wenn das Mietfahrzeug während der Laufzeit des Mietvertrages ge-
stohlen wird oder bei einem Unfall im öffentlichen Straßenverkehr 
sowie auf Fähren beschädigt oder zerstört wird.

§	2	 	Für	welche	Fahrzeuge	gilt	die	Versicherung?
1.  Versicherungsschutz gilt europaweit bei Reisen bis zu 92 Tagen 

für das von der versicherten Person gemietete Fahrzeug.
2.  Der Versicherungsschutz gilt nicht für

a)  Motorräder und andere Zweiradfahrzeuge;
b)  Luft- und Wasserfahrzeuge jeder Art.

§	3	 	Wann	ist	die	Prämie	zu	zahlen,	wann	beginnt	und	wann	
endet	die	Versicherung?

1.  Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
fällig und bei Aushändigung der Versicherungspolice zu zahlen.

 

2.  Ist die Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, 
ist AGA nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

3.  Der Versicherungsschutz
•	 	beginnt	mit	der	Übergabe	des	Mietfahrzeuges	an	die	versicherte	

Person;
•	 	endet	mit	der	Rückgabe	des	Mietfahrzeuges	laut	Mietvertrag;
•	 	verlängert	 sich	 über	 den	 vertraglich	 vereinbarten	 Zeitpunkt	

zur Fahrzeugrückgabe hinaus bis zur tatsächlichen Rückgabe, 
sofern die versicherte Person die verspätete Rückgabe nicht zu 
vertreten hat.

§	4	 	Bei	welchen	Schäden	besteht	kein	Versicherungsschutz	
und	welche	Einschränkungen	sind	zu	beachten?

Kein Versicherungsschutz besteht
1.  für Schäden, bei denen die bestehende (Haupt-)Kaskoversiche-

rung des Kraftfahrzeugvermieters keinen Versicherungsschutz 
vorsieht;

2.  bei Fahrten eines nicht berechtigten Fahrers des Mietfahrzeuges;
3.  für Schäden durch Vorsatz des Fahrers des Mietfahrzeuges; führt 

der Fahrer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist AGA 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

4.  während einer Fahrt unter Alkohol-, Drogen- oder Arzneimittel-
einfluss;

5.  bei Teilnahme an Wettfahrten;
6.  in Zusammenhang mit vertragswidrigem Gebrauch des Miet-

fahrzeugs;
7.  bei Befahren von Straßen, die laut Fahrzeugmietvertrag nicht 

befahren werden dürfen – auf Campingplätzen besteht jedoch 
Versicherungsschutz;

8.  für Schäden durch Streik, Kernenergie, Beschlagnahme und son-
stige Eingriffe von hoher Hand sowie bei Elementarschaden mit 
Ausnahme von Hagelschäden;

9.  für Schäden in Gebieten, für welche zum Zeitpunkt der Einreise 
eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland bestand; befindet sich eine versicherte Person 
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe einer Reisewarnung vor Ort, 
endet der Versicherungsschutz 14 Tage nach Bekanntgabe der 
Reisewarnung; der Versicherungsschutz dauert trotz der Reise-
warnung fort, wenn sich die Beendigung der Reise aus Gründen 
verzögert, welche die versicherte Person nicht zu vertreten hat;

10.  Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereig-
nisse; Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Schaden 
sich in den ersten 14 Tagen nach Beginn der Ereignisse ereig-
net. Der Versicherungsschutz dauert jedoch fort, wenn sich 
die Beendigung der Reise aus Gründen verzögert, welche die 
versicherte Person nicht zu vertreten hat. Versicherungsschutz 
besteht jedoch in jedem Fall dann nicht, wenn sich die versicher- 
te Person in einem Staat aufhält, auf dessen Gebiet bereits Krieg 
oder Bürgerkrieg herrscht oder der Ausbruch vorhersehbar war. 
Schäden durch die aktive Teilnahme an Krieg, an Bürgerkrieg 
oder an kriegsähnlichen Ereignissen sind nicht versichert;

11.  für Schäden durch fehlerhafte Bedienung und Verschleiß;
12.  in Zusammenhang mit der Verwendung des Fahrzeuges bei 

der Begehung eines Verbrechens, Vergehens oder dem Versuch 
dazu;

13.  für mittelbar oder unmittelbar verursachte Schäden durch die 
Nutzung von ABC-Waffen oder ABC-Materialien;

14.  wenn Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland, die auf die Vertragsparteien direkt anwendbar 
sind, dem Versicherungsschutz entgegenstehen. Dies gilt auch 
für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em- 
bargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika erlas-
sen werden, soweit diesen nicht europäische oder deutsche 
Rechtsvorschriften entgegenstehen. Die übrigen Vertragsbe-
stimmungen bleiben unberührt. 

15.  wenn die versicherte Person keinen Wohnsitz in der EU oder 
im EWR hat; in diesem Fall besteht Versicherungsschutz nur für  
Reisen innerhalb Europas und der Mittelmeer-Anrainerstaaten.

§	5	 	Was	muss	die	versicherte	Person	im	Schadenfall	unbedingt	
beachten?

Die versicherte Person ist verpflichtet,
1.  Schäden durch Diebstahl und andere strafbare Handlungen so-

wie Unfälle im Straßenverkehr unverzüglich dem Fahrzeugver-
mieter sowie der nächstzuständigen oder nächsterreichbaren 
Polizeidienststelle anzuzeigen. AGA ist eine Bescheinigung über 
die polizeiliche Meldung, gegebenenfalls samt dem polizei-
lichen Unfallprotokoll einzureichen; 

2.  den Schaden AGA unverzüglich anzuzeigen;
3.  AGA mit der Schadenmeldung vorzulegen:

•	 	Versicherungsnachweis;
•	 	Mietvertrag	mit	Fahrzeugversicherungsvertrag	einschließlich	

Versicherungsbedingungen;
•	 	den	Leistungsbescheid	des	Fahrzeugversicherers	in	Bezug	auf	

den Schaden;
•	 	ausgefüllte	Schadenmeldung	von	AGA;
•	 	Polizeibericht;
•	 	Bestätigung	des	Fahrzeugvermieters	über	die	unverzügliche	

Anzeige des Schadens.

Bedingungen	der	AGA	International	S.A.,	Niederlassung	für	Deutschland, 
für	Selbstbehalt-Reduzierung	CDW	(Collision	Damage	Waiver)	 	 	
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4.  das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen, AGA 
jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und es  
AGA zu gestatten, Ursache und Höhe des geltend gemachten 
Anspruchs in zumutbarer Weise zu prüfen. Zum Nachweis hat 
die versicherte Person Original-Rechnungen und -Belege einzu-
reichen, gegebenenfalls die Ärzte – einschließlich der Ärzte der 
Assistance – von der Schweigepflicht zu entbinden, soweit die 
Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungspflicht oder 
des Leistungsumfangs erforderlich ist.

§	6	 	Wann	verliert	die	versicherte	Person	den	Anspruch	auf	
Versicherungsleistung	durch	Obliegenheitsverletzung	und	
Verjährung?

1.  Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist AGA von der 
Verpflichtung zur Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung 
ist AGA berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

2.  Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicher-
te Person zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist AGA zur Leis- 
tung verpflichtet, soweit die versicherte Person nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht von AGA 
ursächlich ist.

3.  Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren, 
gerechnet ab Ende des Jahres, in welchem der Anspruch ent-
standen ist und die versicherten Person von den Umständen zur 
Geltendmachung des Anspruchs Kenntnis erlangt hat oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen.

§	7	 	Wann	zahlt	AGA	die	Entschädigung?
1.  Hat AGA die Leistungspflicht dem Grund und der Höhe nach 

festgestellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen 
ausgezahlt. Die Erstattung erfolgt ausschließlich per Überwei-
sung auf das Konto eines Kreditinstituts.

2.  Die versicherte Person trägt in jedem Schadenfall einen Selbst-
behalt von € 250,- bzw. € 500,- des erstattungsfähigen Scha-
dens.

§	8	 	Was	gilt,	wenn	die	versicherte	Person	Ersatzansprüche	
gegen	Dritte	hat?

1.  Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der ge-
setzlichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf 
AGA über, soweit der versicherten Person daraus kein Nachteil 
entsteht.

2.  Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen den 
Rechtsübergang auf Wunsch von AGA zu dokumentieren.

§	9	 	Welche	Form	gilt	für	die	Abgabe	von	Willenserklärungen?
1.  Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person und 

des Versicherers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). 
2.  Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme nicht bevoll-

mächtigt.

§	10	 	Welches	Gericht	in	Deutschland	ist	für	die	Geltend-
machung	der	Ansprüche	aus	dem	Versicherungsvertrag	
zuständig?	Welches	Recht	findet	Anwendung?	

1.  Der Gerichtsstand ist nach Wahl der versicherten Person 
München oder der Ort in Deutschland, an welchem die ver-
sicherte Person zur Zeit der Klageerhebung ihren ständigen 
Wohnsitz oder ihren ständigen Aufenthalt hat.

2.  Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht ent-
gegensteht.

Allgemeine	Hinweise	für	den	Schadenfall	 	 	 	 	 	 	 	
Was	ist	in	jedem	Schadenfall	zu	tun?
Der Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und 
nachzuweisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall bitte geeignete 
Nachweise zum Schadeneintritt (z. B. Schadenbestätigung, Attest) 
und zum Umfang des Schadens (z. B. Rechnungen, Belege).
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Erklärungen	und	Hinweis	zur	Datenverarbeitung
I.  Einwilligung in die Erhebung und Ver-
wendung	 von	 Gesundheitsdaten	 sowie	
Schweigepflichtentbindungserklärung.

Die	 unter	 I.	 abgedruckten	 Einwilligungs-	 und	 Schweigepflicht-
entbindungserklärungen wurden auf Grundlage der Abstim-
mung	 des	 Gesamtverbandes	 der	 deutschen	 Versicherungswirt-
schaft	e.V.	(GDV)	mit	den	Datenschutzaufsichtsbehörden	erstellt.

Das Versicherungsvertragsgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz 
sowie andere Datenschutzvorschriften enthalten keine ausrei-
chenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung von Gesundheitsdaten durch den Versicherer. Aus diesem 
Grund benötigen wir Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungen. 
Im Versicherungsfall benötigen wir ggf. Schweigepflichtentbin-
dungen, um Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen 
(z. B. Ärzten) erheben zu dürfen.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung 
ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 StGB 
geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen 
besteht, Ihre Kundennummer oder weitere Identifikationsdaten, 
an andere Stellen, z. B. Assistance-, Logistik- oder IT-Dienstleister  
weiterleiten zu dürfen.

Die folgenden Einwilligungserklärungen sind für die Durchführung 
oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrages (Bearbeitung Ihres 
Schadenfalles) unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird 
der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten 
und sonstigen von der Schweigepflicht geschützten Daten durch 
uns selbst (unter 1.), im Zusammenhang mit der Abfrage bei Drit-
ten (unter 2.) und bei der Weitergabe an Stellen außerhalb des Ver-
sicherers (unter 3.) 

Die Erklärungen gelten auch für von Ihnen gesetzlich vertretene 
mitversicherte Personen, wie z. B. für Ihre Kinder, soweit diese 
die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine  
eigenen Erklärungen abgeben können.

1.	 	Einwilligung	in	die	Erhebung,	Speicherung	und	Nutzung	
Ihrer Gesundheitsdaten

Ich willige ein, dass AGA International S.A. die von mir künftig mit-
geteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit 
dies zur Durchführung oder Beendigung des Versicherungsver-
trages erforderlich ist. 

2.	 	Abfrage	von	Gesundheitsdaten	bei	Dritten	zur	Prüfung	der	
Leistungspflicht

 Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es erforderlich sein, dass wir 
Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüfen müssen, 
die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder 
die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Ver-
ordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder  
sonstiger Angehöriger eines Heilberufs ergeben. 

 Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Hierfür be-
nötigen wir Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflicht-
entbindung für uns sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser 
Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere von der Schweigepflicht 
geschützte Informationen weitergegeben werden müssen. 

 Wir werden Sie in jedem Einzelfall informieren, von welchen 
Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft  
benötigt wird. Sie können dann jeweils entscheiden, ob Sie in die 
Erhebung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten durch den Ver-
sicherer einwilligen, die genannten Personen oder Einrichtungen 
sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinden und 
in die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an den Versicherer ein-
willigen oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen.

3.	 	Weitergabe	Ihrer	Gesundheitsdaten	und	weiterer	von	der	
Schweigepflicht	geschützter	Daten	an	Stellen	außerhalb	
AGA	International	S.A.

 Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die  
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Daten-
sicherheit.

3.1  Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung
 Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein,  
medizinische Gutachter einzubeziehen. Hierfür benötigen wir Ihre 
Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem  
Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere von der 
Schweigepflicht geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden 
über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet.

Ich willige ein, dass die AGA International S.A. meine Gesund-
heitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies 
für die Prüfung der Leistungspflicht in meinem Versicherungsfall  
erforderlich ist und die Gesundheitsdaten dort zweckent- 
sprechend verwendet und die Ergebnisse an AGA zurück- 
übermittelt werden. Im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und 
weitere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die  
für AGA International S.A. tätigen Personen und die Gutachter 
von ihrer Schweigepflicht.

3.2		 	Übertragung	von	Aufgaben	an	andere	Stellen	 
(Unternehmen	oder	Personen)

Bestimmte Aufgaben, bei denen es zur Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, führen wir 
teilweise nicht selbst durch. Insoweit haben wir diese Aufgaben 
anderen Gesellschaften übertragen. Werden hierbei Ihre von der 
Schweigepflicht geschützten Daten weitergegeben, benötigen wir 
Ihre Schweigepflichtentbindung für uns und soweit erforderlich für 
die anderen Stellen.

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und 
Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß von der Schweige-
pflicht geschützte Daten für uns erheben, verarbeiten oder nut-
zen. Die Aufgaben, die den einzelnen Stellen übertragen wurden,  
können Sie dieser Liste entnehmen. Die zurzeit gültige Liste ist 
den Erklärungen unmittelbar angefügt.1) Eine aktuelle Liste kann 
auch im Internet unter www.allianz-assistance.de/datenverarbeitung 
eingesehen oder bei uns (AGA International S.A., Bahnhofstraße 16, 
D - 85609 Aschheim bei München, Telefon +49.89.62424-460, 
service@allianz-assistance.de) angefordert werden. Für die Weiter-
gabe Ihrer Gesundheitsdaten und deren Verwendung durch die in 
dieser Liste genannten Stellen benötigen wir Ihre Einwilligung.

Ich willige ein, dass AGA International S.A. meine Gesundheits-
daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen über-
mittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten 
Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden, wie AGA International S.A. es tun dürfte. Soweit erfor-
derlich entbinde ich die Mitarbeiter der beauftragten Stellen im 
Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer 
nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

3.3	 	Datenweitergabe	an	Rückversicherer	
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann AGA Inter-
national S.A. Verträge mit Rückversicherern abschließen, die das 
von uns versicherte Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In 
einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer dafür weiterer 
Rückversicherer, denen sie ebenfalls Ihre Daten übermitteln. Damit 
der Rückversicherer kontrollieren kann, ob AGA International S.A.  
einen Versicherungsfall richtig eingeschätzt hat, ist es möglich,  
dass AGA International S.A. Ihre Schadenunterlagen dem Rückver- 
sicherer vorlegen muss.

Zur Abrechnung von Versicherungsfällen können ebenfalls Daten 
über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherer weitergegeben 
werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisier-
te bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbezogene  
Gesundheitsangaben verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherern 
nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über die Übermitt-
lung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherer werden wir Sie 
unterrichten.

Ich willige ein, dass AGA International S.A. meine Gesundheits-
daten an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen über-
mittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die angeführten 
Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden, wie AGA International S.A. es tun dürfte. Soweit erfor-
derlich entbinde ich die Mitarbeiter der beauftragten Stellen im 
Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer 
nach § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.

Erklärungen	der	zu	versichernden	Person(en)	oder	des	 
gesetzlichen	Vertreters	der	zu	versichernden	Person(en):
Ich gebe hiermit für mich bzw. für die zu versichernde(n) 
Person(en) die vom Antragsteller bzw. Versicherungsinteressenten 
abgegebenen Erklärungen zur Datenverarbeitung ab.

1)   Allianz Konzerngesellschaften (mit * gekennzeichnet) und 
Dienstleister, die im Auftrag des Versicherers personen-
bezogene Daten verwenden, die von der Schweigepflicht  
geschützt sind und / oder Gesundheitsdaten erheben, verarbei-
ten oder nutzen: 
•	 	Mondial	Kundenservice	GmbH	*	(Leistungsbearbeitung)
•	 AWP	Romania	SA	*	(Leistungsbearbeitung)
•	 	Allianz	Handwerker	Services	GmbH	*	(technische	Dienstleis-

tungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe)
•	 	Allianz	 Managed	 Operations	 &	 Services	 SE	 *	 (Shared- 

Services-Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz 
Gruppe) 

•	 	AGA	 Service	 Deutschland	 GmbH	 *	 (Assistance-Dienstleis-
tungen)

•	 	rehacare	GmbH	*	Gesellschaft	der	medizinischen	und	beruf-
lichen Rehabilitation (Reha-Dienstleistungen)

•	 	PPCI	Global	LTD.	(technische	Dienstleistungen)
•	 	Mawista	GmbH	 (vertriebs-	 und	 kundennahe	 Serviceleistun-

gen, Telefonservice)
•	 	tricontes	GmbH	(vertriebs-	und	kundennahe	Service-Leistun-

gen, Telefonservice)
•	 	IMB	Consult	GmbH	(Unterstützung	bei	der	Erstellung	medi-

zinischer Gutachten)
•	 	ViaMed	 GmbH	 (Medical	 Consulting,	 Unterstützung	 bei	 der	

Erstellung medizinischer Gutachten)
•	 	Gutachter	(medizinische	und	pflegerische	Begutachtung	und	

Gutachtenerstellung)
•	 	Pflegedienste	und	Hilfsmittelversorger	(Vermittlung	von	Pfle-

gediensten sowie Hilfsmittelversorgern)
•	 	Kranken-Rücktransporte	 (medizinisch	 sinnvoller	 oder	 not-

wendiger Rücktransport aus dem Ausland)

II. Datenweitergabe an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte 
im Schadenfall dem Versicherer alle für die Schadenabwicklung 
wichtigen Umstände anzuzeigen. Hierzu können auch frühere 
Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleich-
artige andere Versicherungen gehören. In bestimmten Fällen wie 
Doppelversicherungen, gesetzlichem Forderungsübergang sowie 
bei Teilungsabkommen bedarf es eines Austausches von personen-
bezogenen Daten unter den Versicherern. Auch um den Missbrauch 
von Versicherungen zu verhindern, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte 
auf Anfragen zu erteilen. Dabei werden Daten des Betroffenen  
weitergegeben wie Name und Anschrift, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden (Schadenart, 
Schadenhöhe, Schadentag).


